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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1994

Norm

ASVG §138 Abs1

Rechtssatz

Der Anspruch aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit gemäß § 138 Abs 1 ASVG entsteht

bereits mit dem Eintritt des Versicherungsfalles, die Leistung fällt jedoch erst am vierten Tag nach Eintritt des

Versicherungsunfalles an.
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